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43 Bekanntmachung 
Wasserrecht; 
Antrag auf Plangenehmigung/Planfeststellung 
Hochwasserschutz Johannisthal, Hochwasser-
entlastung im Bereich der B 173 neu, Gewässer 
dritter Ordnung, Krebsbach  
Antragsteller:  
Markt Küps, Am Rathaus 1, 96328 Küps
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Bekanntmachung

Wasserrecht; 
Antrag auf Plangenehmigung/ 

Planfeststellung Hochwasserschutz  
Johannisthal, Hochwasserentlastung  

im Bereich der B 173 neu,  
Gewässer dritter Ordnung, Krebsbach  

Antragsteller:  
Markt Küps, Am Rathaus 1, 96328 Küps

Unterbleiben einer  
Umweltverträglichkeitsprüfung

Der Markt Küps plant die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes für den Ortsteil Johannisthal. Die Vorzugsvariante 
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sieht zum ei-
nen Rückhaltemaßnahmen am Zapfenbach vor, zum ande-
ren soll der Abfluss am Krebsbach bei Hochwasser auf Hö-
he der Krebsbachbrücke „St 2200“ gedrosselt werden. Ziel 
ist neben einer Reduzierung der Hochwassergefahr durch 
einen kontrollierten Wasserabfluss auch die Verbesserung 
der Ökologie und Strukturvielfalt in diesem Bereich.
Das Vorhaben stellt eine wesentliche Umgestaltung ent-
lang des Krebsbaches und der Rodachaue und somit ei-
nen Gewässerausbau im Sinne des § 67 Abs. 1 WHG dar, 

der grundsätzlich einer Planfeststellung bedarf (§ 68 Abs. 1  
WHG). Gewässerausbaumaßnahmen bedürfen einer all-
gemeinen Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG i. V. m. Nr. 13.18.1 der Anlage 1 
zum UVPG).
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und 
die zu schützenden Güter nicht zu besorgen sind. Diese 
Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.
Durch das Vorhaben sind unter Beachtung der Vermei-
dungs-, Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen keine er-
heblichen negativen Auswirkungen im Sinne der Anlage 
2 UVPG auf die Schutzgüter Mensch-Bevölkerung-Woh-
nen, Arten-Biotope und Boden-Klima-Luft-Wasser zu er-
warten. Baubedingte negative Umweltauswirkungen kön-
nen durch entsprechende Schutz- und Vermeidungsmaß-
nahmen ausgeschlossen werden.

Kronach, 07.04.2022
Landratsamt

Löffler
Landrat

Landratsamt Kronach
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Landrat
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